
Hausordnung der Pfarre Orth an der Donau 

Regeln zur Benutzung 

 

Bitte verlassen Sie die Räumlichkeiten so, wie Sie sie vorgefunden haben. 

 

1. Bitte besonders bei feuchter Witterung darauf achten, immer die Fußabstreifer an den 

Eingängen zu nutzen. 

2. Die Aufsichtspflicht und Verantwortung übernimmt, insbesondere für Kinder, der Anmieter. 

Eltern haften für Ihre Kinder. 

3. Bei Veränderung des Raumes (Dekoration, das Umstellen der Möbel etc.) muss der 

Ausgangszustand wiederhergestellt werden. 

4. Das Anbringen von Dekorationen, Plakaten u.ä. an den Wänden mittels Klebestreifen sowie 

Nägel ist nicht gestattet. 

5. Das Kreuz, sowie die Bilder der Pfarre, dürfen nicht abgehängt werden. 

6. Private Gegenstände müssen beim Verlassen mitgenommen werden. 

7. Reinigungsgeräte: Diese finden Sie in der Besenkammer rechts neben dem Eingang zur 

Kirche im Pfarrzentrum.  

8. Küche bitte so hinterlassen, wie Sie sie vorgefunden haben: 

- Geschirr reinigen und in die Kästen zurückstellen 

- Geschirrspülertüre offen lassen gegen Schimmelbildung 

9.  Müll und leere Glasflaschen immer mitnehmen! 

10.  Windeln bitte in den Restmüll. 

11.  Beachten Sie die an den verschiedenen Stellen vorzufindenden Hinweisblätter. 

12. Beim Verlassen der benutzten Räume: Lichter überall, auch am WC, abdrehen. Fenster und 

Türen schließen - alles versperren. 

13. Falls Sie ein Gebrechen (kaputte Glühbirnen, Tische, Sessel, …) entdecken - bitte bei der 

Pfarrheimverwaltung oder in der Pfarre melden. 

14.  Mit Rücksicht auf die Nachbarn ist Musik grundsätzlich nur auf Zimmerlautstärke zu 

spielen. 

15.  Nach 22 Uhr sind die Türen und Fenster geschlossen zu halten, im Garten ist aus 

gesetzlichen Gründen jede Art von Lärm zu unterlassen. 

16. Rauchverbot in allen Räumen. 

17. Saalmöbel nicht ins Freie verschieben. 

 

Stand: 12.12.2024 


